
ÜBERNAHMERElEVANtE ANGABEN

Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals; Beschränkungen, die 

Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen (§ 315 Ab-

satz 4 Nr. 1 und 2 HGB).

Das gezeichnete Kapital der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, 

setzt sich aus derzeit 7.400.020 auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien zusammen. 

Aktienart iSiN Aktienform
Anzahl 

der Gattung
Anteil am Gezeichneten 

 Kapital in Euro
Anteil am Gezeichneten 

Kapital in % Rechte und Pflichten

inhaberaktien DE 0005403901 Stückaktien 7.400.020 19.240.052,00 100,0 

·  die Aktien sind voll stimm- und dividendenberechtigt, soweit 
nicht zwingende Regelungen des Aktiengesetzes dagegen 
sprechen (z. B. Aktien als eigenen Anteile der Gesellschaft)

7.400.020 19.240.052,00 100,0 

Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen im Sinne des § 315  

Absatz 4 Nr. 2 HGB sind der Gesellschaft nicht bekannt.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital (§ 315 Absatz 4  

Nr. 3 HGB)

Nach den veröffentlichten Mitteilungen und den uns vorliegenden 

Informationen gibt es an unserer Gesellschaft folgende direkte und 

indirekte Beteiligungen, die 10 % der Stimmrechte überschreiten.

Mitteilungspflichtiger Art der Beteiligung Anteil der angezeigten Stimmrechte am Gezeichneten Kapital

ACN Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Oldenburg 
(Erbengemeinschaft nach Senator h. c. Neumüller, Oldenburg) direkt 27,4 %

Neumüller Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg 
(Erbengemeinschaft nach Senator h. c. Neumüller, Oldenburg) indirekt 27,4 %
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inhaber von Aktien mit Sonderrechten (§ 315 Absatz 4 Nr. 4 HGB)

Aktien mit Sonderrechten bestehen nicht.

Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteili-

gungen (§ 315 Absatz 4 Nr. 5 HGB)

Soweit Arbeitnehmer der CEWE-Gruppe als Aktionäre an der CEWE 

Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, beteiligt sind, bestehen nach Kennt-

nis der Gesellschaft keine Besonderheiten bei der Möglichkeit der 

Stimmrechtsausübung. Weder bestehen Rechtsgemeinschaften von 

Arbeitnehmern an einer oder mehreren Aktien (§§ 278 Absatz. 3, 

69 Absatz 1 AktG) noch Stimmbindungsvereinbarungen zwischen 

 Arbeitnehmeraktionären.

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die 

 Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über 

 Satzungsänderungen (§ 315 Absatz 4 Nr. 6 HGB)

Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, liegen die Geschäfts-

führungs- und Vertretungsbefugnis in der Kompetenz der persönlich 

haftenden Gesellschafterin Neumüller CEWE COLOR Stiftung, Olden-

burg (§ 7 der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA). Die Rechtsbe-

ziehungen zwischen der Gesellschaft und der persönlich haftenden 

Gesellschafterin ergeben sich aus Satzung und Gesetz. In den gesetz-

lich und satzungsmäßig vorgesehenen Fällen wird die Gesellschaft 

durch den Aufsichtsrat vertreten. Das Ausscheiden der persönlich 

haftenden Gesellschafterin wird durch § 9 der Satzung der CEWE 

Stiftung & Co. KGaA geregelt. Danach hat die Neumüller CEWE 

COLOR Stiftung diese Stellung unabhängig von einer Vermögens-

einlage, wobei die zwingenden gesetzlichen Ausscheidungsgründe 

für die persönlich haftende Gesellschafterin unberührt bleiben (§ 9 

Absatz 1 der Satzung). Im Falle des Ausscheidens hat sie keinen 

Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben (§ 9 Absatz 2 der 

Satzung). Für den Fall, dass die Neumüller CEWE COLOR Stiftung 

als persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus-

scheidet oder dass ihr Ausscheiden absehbar ist, enthält § 9 Absatz 3 

zur Vermeidung einer Auflösung der CEWE Stiftung & Co. KGaA die 

folgende Regelung: Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA 

ist berechtigt und verpflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des 

Ausscheidens eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche Anteile von 

der CEWE Stiftung & Co. KGaA gehalten werden, als neue, allein 

geschäftsführungsbefugte und vertretungsberechtigte persönlich 

haftende Gesellschafterin in die CEWE Stiftung & Co. KGaA aufzu-

nehmen (Satz 1). Scheidet die Neumüller CEWE Color Stiftung als 

persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus, ohne 

dass gleichzeitig eine solche neue persönlich haftende Gesellschaf-

terin aufgenommen wird, soll die CEWE Stiftung & Co. KGaA über-

gangsweise von den Kommanditaktionären allein fortgesetzt werden 

(Satz 2). Der Aufsichtsrat soll in diesem Fall beim zuständigen Gericht 

unverzüglich die Bestellung eines Notvertreters beantragen, der die 

Gesellschaft bis zur Aufnahme einer neuen persönlich haftenden 

Gesellschafterin vertritt, insbesondere für den Fall, dass eine Kapi-

talgesellschaft für die Stellung als persönlich haftende Gesellschaf-

terin von der CEWE Stiftung & Co. KGaA erst noch erworben oder 

gegründet werden muss (Satz 3). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 

die Fassung der Satzung entsprechend dem Wechsel der persönlich 

haftenden Gesellschafterin zu berichtigen (Satz 4).

Die Neumüller CEWE COLOR Stiftung wird durch ihren Vorstand ge-

richtlich und außergerichtlich vertreten. Damit obliegt ihm auch die 

Führung der Geschäfte der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Der Vorstand 

der Stiftung wird durch das Kuratorium bestimmt, wobei ein Mit-

glied des Vorstandes – jenes, das für die Eigengeschäfte der Stiftung 

zuständig ist – durch die satzungsmäßigen Destinatäre der Stiftung 

bestimmt wird. Die Mitglieder des Vorstands werden für eine Funk-

tionsperiode von bis zu fünf Jahren berufen. Über dienstrechtliche 

Fragen entscheidet das Kuratorium.

Für die Änderung der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA gel-

ten die gesetzlichen Bestimmungen (§§ 278 Absatz 3, 179 ff. AktG). 

Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, kann nach § 13 

Absatz 6 der Aufsichtsrat beschließen.
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Befugnisse des Vorstandes zur Ausgabe und zum Rückkauf von 

 Aktien (§ 315 Absatz 4 Nr. 7 HGB)

Gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung ist die persönlich haftende Gesell-

schafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27. Mai 2014 

ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft durch einmalige oder 

mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertlo-

ser Stückaktien gegen Bareinlage und / oder Sacheinlagen um bis zu 

9.590.000,00 Euro zu erhöhen. Bei Sacheinlagen ist das Bezugsrecht 

der Aktionäre ausgeschlossen.

Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2010 ist 

die Gesellschaft bis zum 1. Juni 2015 ermächtigt, bis zu insgesamt 

10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grund-

kapitals zu erwerben. Die Ermächtigung ist erteilt worden, um

•  die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) wieder über die Börse 

oder über ein Angebot an alle Aktionäre zu verkaufen;

•  die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates, ganz oder zum Teil, 

einmal oder mehrfach, einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder 

ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 

bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapi-

talherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 

Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft 

eingezogen werden. Die Einziehung darf allerdings in jedem Fall 

nur für eine Stückzahl von insgesamt 600.000 Aktien der Gesell-

schaft durchgeführt werden;

•  die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen Sachleistung 

zu veräußern; insbesondere können sie Dritten im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter-

nehmen angeboten oder gewährt werden;

•  die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates Arbeitnehmern 

der Gesellschaft oder von anderen verbundenen Unternehmen 

im Sinne der §§ 15ff. AktG zum Erwerb anzubieten oder mit einer 

Sperrfrist von nicht weniger als einem Jahr zuzusagen bzw. zu 

übertragen;

•  mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Veräußerung der 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien 

in  anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle 

 Aktionäre vorzunehmen.

Der Aufsichtsrat ist gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung 

vom 2. Juni 2010 ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früher 

erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien den Mitgliedern 

des Vorstandes als aktienbasierte Vergütung zum Erwerb anzubieten 

oder mit einer Sperrfrist von nicht weniger als vier Jahren zuzusagen 

bzw. zu übertragen. Die Einzelheiten der aktienbasierten Vergütung 

für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines 

 Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen  

(§ 315 Absatz 4 Nr. 8 HGB)

Die mit den wesentlichen Bankpartnern abgeschlossenen Darlehens-

verträge enthalten übliche Change-of-Control-Regelungen; diese 

machen unter Umständen eine Neuregelung der bestehenden Kredit-

verträge erforderlich. Darüber hinaus gibt es keine Vereinbarungen 

der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, mit Dritten, die unter der 

Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeange-

botes stehen und die für sich allein oder in ihrer Gesamtheit hieraus 

folgende Wirkungen haben könnten.

Entschädigungsvereinbarungen (§ 315 Absatz 4 Nr. 9 HGB)

Vereinbarungen der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, die für 

den Fall eines Übernahmeangebots mit Mitgliedern des Vorstandes 

oder anderen Arbeitnehmern getroffen wurden und zu Entschädi-

gungen oder anderen Leistungen der Gesellschaft führen können, 

bestehen nicht.
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ERKlÄRUNG ZUR UNtERNEHMENSFÜHRUNG

Bericht zur Unternehmensführung

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a des Handels-

gesetzbuchs umfasst die Entsprechenserklärung gemäß § 161 des 

Aktiengesetzes, relevante Angaben zu Unternehmensführungsprak-

tiken, eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Auf-

sichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren 

Ausschüssen. Gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex berichtet die Erklärung zur Unternehmensführung der 

CEWE Stiftung & Co. KGaA auch über die Corporate Governance des 

Unternehmens (Corporate-Governance-Bericht).

In diesem Geschäftsbericht erstattet die Gesellschaft den Bericht 

erstmalig zur Unternehmensführung in der neuen Rechtsform der 

Kommanditgesellschaft auf Aktien. Der Deutsche Corporate Gover-

nance Kodex (DCGK) ist maßgeblich an den Verhältnissen einer 

Aktiengesellschaft ausgerichtet. Da er somit nicht auf die Rechtsform 

der Kommanditgesellschaft auf Aktien zugeschnitten ist, hat sich 

die CEWE Stiftung & Co. KGaA entschieden, den Kodex sinngemäß 

so anzuwenden, dass dem Interesse der Kommanditaktionäre in der 

vom Kodex angestrebten Weise Rechnung getragen wird.

Zum besseren Verständnis möchten wir im Folgenden generell die 

Gesellschaftsform der KGaA erläutern und sodann auf die konkrete 

Situation bei CEWE eingehen, hierbei auch und insbesondere auf die 

Hauptversammlung und die Aktionärsrechte.

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist eine Gesell-

schaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, bei der mindestens ein 

Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet 

(persönlich haftender Gesellschafter) und die übrigen an dem in 

Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt sind, ohne persönlich für die 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre, 

§ 278 Absatz 1 AktG). Es handelt sich nach gängiger Auffassung um 

eine Hybridform von Aktiengesellschaft und Personenhandelsgesell-

schaft mit Schwerpunkt im Aktienrecht. Kennzeichnende, dem Typus 

der Personengesellschaft entsprechende Merkmale sind das Vorhan-

densein eines persönlich haftenden Gesellschafters, der grundsätz-

lich auch die Geschäfte führt, das Fehlen eines eigenen Vorstands 

und – verglichen mit dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft – die 

Einschränkung der Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats. Zahl-

reiche der Verhaltensempfehlungen des auf Aktiengesellschaften 

zugeschnittenen Kodex sind daher auf eine KGaA nur entsprechend 

anwendbar.

Zur Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz

Den vollständigen Text der Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 

finden Sie im Geschäftsbericht auf den Seiten 15 ff. und im Internet 

unter http://ir.cewe.de/cgi-bin/show.ssp?companyName=cewe& 

language=German&id=0

Zu den relevanten Angaben zu Unternehmensführungspraktiken

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA bekennt sich zu ihrer sozialen Verant-

wortung und ist überzeugt, dass soziale Verantwortung ein wichtiger 

Faktor für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ist. Die CEWE-

Gruppe führt ihre Geschäfte traditionell in Übereinstimmung mit 

nationalen und internationalen Gesetzen sowie allgemein anerkannten 

ethischen Grundsätzen. In diesem Zusammenhang hat die CEWE-

Gruppe ein Leitbild entwickelt, welches ihre Unternehmenskultur 

verdeutlicht, die durch Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Ver-

antwortung geprägt wird. Die Grundwerte und Grundsätze dieses 

Leitbildes können im Internet unter http://company.cewe.de/de/ 

unternehmen/compliance/leitbild.html werden.

   http://company.cewe.de/de/ 
unternehmen/compliance/leitbild.html

  Seite 114 ff. | Entsprechenserklärung

  www.bme.de / Compliance

   http://company.cewe.de/de/ 
unternehmen/compliance/ 
verhaltensgrundsaetze.html
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Ferner hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA wesentliche Leitlinien in 

einem Verhaltenskodex zusammengefasst, der auf ethischen Wer-

ten und darauf basierenden Geschäftsgrundsätzen beruht, die von 

Integrität und Loyalität geprägt sind. Dieser Verhaltenskodex gilt 

für sämtliche Mitarbeiter konzernweit und dient der Umsetzung der 

folgenden Verhaltensgrundsätze:

integrität und rechtmäßiges Verhalten bestimmen unser Handeln

Unsere Geschäftsbeziehungen sind sachbezogen und frei von unlau-

teren Methoden.

Konflikte zwischen den Interessen der CEWE-Gruppe und privaten 

Interessen vermeiden wir. Wir dulden keinen Missbrauch der eige-

nen Position zu persönlichem Vorteil, zugunsten Dritter oder zum 

Nachteil der CEWE-Gruppe.

Weitergehende Informationen zu dem Verhaltenskodex sind auf der 

folgenden Website öffentlich zugänglich:

http://company.cewe.de/de/unternehmen/compliance/ 

verhaltensgrundsaetze.html

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA unterstützt ergänzend die Prinzipien 

der Compliance-Initiative des Bundesverbands Materialwirtschaft, 

Einkauf und Logistik e. V. (BME). Weitergehende Informationen zu 

den Prinzipien des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und 

Logistik e. V. (BME) finden Sie unter www.bme.de/Compliance.

Zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat sowie zur 

 Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse des Aufsichtsrats

Aufgrund der Vorschriften des Aktiengesetzes, der Satzung der 

CEWE Stiftung & Co. KGaA und der Geschäftsordnungen der ver-

schiedenen Gremien bestehen bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA 

Regeln für die Geschäftsleitung und deren Überwachung, die den 

Anforderungen des Kodex gerecht werden. Der vom Kodex beab-

sichtigte Schutz der Kapitalgeber, die das unternehmerische Risiko 

tragen, wird erreicht.

Geschäftsleitung

Am Grundkapital der CEWE Stiftung & Co. KGaA hält die persönlich 

haftende Gesellschafterin Neumüller CEWE COLOR Stiftung 20.000 

auf den Inhaber lautende Stückaktien und damit rund 0,27 %, die 

Kommanditaktionäre halten den Rest. Die persönlich haftende Ge-

sellschafterin Neumüller CEWE COLOR Stiftung (Geschäftsleitung) 

führt die Geschäfte durch ihren Vorstand sowie ihre als besondere 

Vertreter nach § 30 BGB bestellten Geschäftsführer nach Maßgabe 

der Gesetze, der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie 

gemäß ihrer eigenen Satzung. Aufgrund der unbeschränkten per-

sönlichen Haftung hat die Neumüller CEWE COLOR Stiftung ein 

großes Interesse an der Ordnungsmäßigkeit und Effizienz des Ge-

schäftsbetriebs der CEWE Stiftung & Co. KGaA und übt entsprechen-

den Einfluss aus. Der Stiftungsvorstand fasst seine Beschlüsse in 

seinen Sitzungen, die mindestens viermal im Jahr stattfinden. Jedes 

Mitglied des Stiftungsvorstands unterrichtet die übrigen Mitglieder 

rechtzeitig über wichtige Maßnahmen und Vorgänge aus seinem Ge-

schäftsbereich. Bestimmte Aufgaben sind durch einen Geschäftsver-

teilungsplan einzelnen Vorstandsmitgliedern zugewiesen.

Die Geschäftsleitung ist unter anderem zuständig für die Aufstel-

lung des Jahresabschlusses der CEWE Stiftung & Co. KGaA und des 

Konzerns und die Genehmigung der Quartals- und Halbjahresab-

schlüsse des Konzerns. Die Geschäftsleitung sorgt ferner für die 

Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und 

der unternehmensintern geltenden Regelungen und wirkt auf deren 

Beachtung durch alle Gesellschaften der CEWE-Gruppe hin. Die 

Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah 

und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen 

der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risiko-

lage, des Risikomanagements und der Compliance und kommt somit 

seiner Berichtspflicht umfassend nach. Darüber hinaus berichtet 

  Seite 13 | Bericht des Aufsichtsrates

  Seite 114 | Corporate Governance
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die Geschäftsleitung regelmäßig schriftlich sowie mündlich um-

fassend und zeitnah über alle Vorgänge, die für das Unternehmen 

von wesentlicher Bedeutung sind. Weitere Einzelheiten regeln die 

Geschäftsordnungen des Stiftungsvorstands und des Aufsichtsrates 

sowie die Satzung der Neumüller CEWE COLOR Stiftung.

Aufsichtsrat

Die Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtsrat mindestens vier-

teljährlich über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unterneh-

mens. Zusätzlich informiert die Geschäftsleitung den Aufsichtsrat 

mindestens einmal jährlich über die Jahresplanung und die strategi-

schen Konzepte des Unternehmens. Zu den Sitzungen des Aufsichts-

rats werden die Mitglieder des Stiftungsvorstands der Neumüller 

CEWE COLOR Stiftung geladen, soweit der Aufsichtsrat im Einzelfall 

nicht etwas anderes beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich auf jeder 

seiner Sitzungen planmäßig mit folgenden Themen auseinander:

• Corporate Governance

• Compliance

• Risikosituation des Unternehmens

In wesentliche Entscheidungen des Stiftungsvorstands werden der 

Aufsichtsrat sowie das Stiftungskuratorium frühzeitig eingebunden. 

Auch außerhalb der Sitzungen besprechen sich Geschäftsleitung 

und Aufsichtsrat regelmäßig zu Fragen zur Strategie und Planung 

sowie zur aktuellen Geschäftsentwicklung. Der Aufsichtsrat steht in 

regelmäßigem Kontakt mit der Geschäftsleitung, um sich frühzeitig 

über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Ge-

schäftsvorfälle zu informieren. Der Aufsichtsrat prüft regelmäßig, 

ob Interessenkonflikte bei Mitgliedern des Stiftungsvorstands im 

Hinblick auf die Tätigkeit für die CEWE Stiftung & Co. KGaA beste-

hen könnten.

Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA befasste sich im Berichtszeitraum 

zunächst immer der gesamte Aufsichtsrat mit allen Themen. Im 

Berichtszeitraum wurden sodann vom Aufsichtsrat zunächst ein Prü-

fungsausschuss (Audit Committee) und sodann ein Nominierungs-

ausschuss gebildet. Seit der Bestellung des Prüfungsausschusses 

(Audit Committee) sowie des Nominierungsausschusses nehmen 

diese Ausschüsse die Aufgaben wahr, die ihnen durch ihre jeweils 

vom Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit erlassenen Geschäftsordnun-

gen übertragen wurden. Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse un-

terziehen sich regelmäßig einer eigenen Effizienzprüfung und lassen 

die Ergebnisse in die zukünftige Arbeit einfließen.

Weitergehende Informationen können dem Bericht des Aufsichtsra-

tes (im Geschäftsbericht auf den Seiten 13 ff. und im Internet unter 

http://ir.cewe.de/cgi-bin/show.ssp?companyName=cewe&language

=German&id=3030) sowie dem Corporate-Governance-Bericht (im 

 Geschäftsbericht auf den Seiten 114 ff. und im Internet unter  

http://ir.cewe.de/cgi-bin/show.ssp?companyName=cewe&language=

German&id=6000) entnommen werden.

Kuratorium der Neumüller CEWE COlOR Stiftung

Ein Teil der Kompetenzen, die in einer Aktiengesellschaft beim Auf-

sichtsrat liegen, werden bei CEWE von der Neumüller CEWE COLOR 

Stiftung und hierbei vom Kuratorium der Neumüller CEWE Color 

Stiftung wahrgenommen. Daher soll nachfolgend auch das Kurato-

rium beschrieben werden.

Das Kuratorium besitzt sechs Mitglieder.

Das Kuratorium hat den Vorstand zu beraten und zu überwachen. Es 

unterrichtet sich sowohl über die Angelegenheiten der Neumüller 

CEWE COLOR Stiftung als auch der CEWE Stiftung & Co. KGaA und 

kann zu diesem Zweck die Handelsbücher und sonstigen Unterlagen 

der Gesellschaft sowie die Vermögenswerte einsehen und prüfen. 

Nach § 15 Absatz 2 der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA be-

darf die Geschäftsleitung für Geschäfte, die über den gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb hinausgehen, der Zustimmung des Kuratoriums. 
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Schlusserklärung des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin zum Bericht  
über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

Die Stellung des persönlich haftenden Gesellschafters führt grund-

sätzlich zur Annahme einer Abhängigkeit der CEWE Stiftung & Co. 

KGaA von Ihrer Komplementärin, der Neumüller CEWE COLOR 

Stiftung, im Sinne von § 17 AktG. Da mit der CEWE Stiftung kein 

Beherrschungsvertrag gemäß § 291 AktG besteht, hat der Vorstand 

der persönlich haftenden Gesellschafterin Neumüller CEWE COLOR 

Stiftung als Geschäftsführungsorgan der CEWE Stiftung & Co. KGaA 

gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbunde-

nen Unternehmen aufgestellt.

Der Vorstand hat am Ende des Berichts folgende Erklärung abgegeben:

„Wir erklären hiermit, dass bei den in diesem Bericht aufgeführten 

Rechtsgeschäften unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns 

in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorge-

nommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, 

bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt 

und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, 

nicht benachteiligt wurde.“

Auch die Satzung der Neumüller CEWE COLOR Stiftung sieht für 

bestimmte außergewöhnliche Maßnahmen der Geschäftsführung die 

Zustimmung des Kuratoriums vor. Das Kuratorium wird nach Bedarf 

einberufen, tagt jedoch mindestens viermal im Jahr.

Die Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA

Die ordentliche Hauptversammlung der CEWE COLOR Holding AG 

als Rechtsvorgängerin der CEWE Stiftung & Co. KGaA wurde am 

5. Juni 2013 in Oldenburg durchgeführt. Hier verzeichnete man mit 

einer Anwesenheit von 56,9 % des Grundkapitals wiederum eine sta-

bile Kapitalpräsenz, die allerdings die durchschnittliche Aktienprä-

senz von 62,1 % auf den Hauptversammlungen der vergangenen vier 

Jahre nicht ganz erreichte. Die ordentliche Hauptversammlung be-

schließt insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses, 

die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder 

der Geschäftsleitung und der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die 

Wahl des Abschlussprüfers. Gleichzeitig steht der Hauptversamm-

lung Beschlusskraft für Satzungsänderungen zu. Die Kommanditak-

tionäre der CEWE Stiftung & Co. KGaA nehmen ihre Rechte in der 

Hauptversammlung wahr. Sie können ihr Stimmrecht persönlich, 

durch einen Bevollmächtigten oder einen Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft ausüben. Sämtliche Dokumente und Informationen zu 

anstehenden Hauptversammlungen (inklusive einer zusammenfas-

senden Darstellung der Rechte der Aktionäre) werden unter anderem 

auf unserer Website zugänglich gemacht.

Zum Corporate-Governance-Bericht

Auch im Geschäftsjahr 2013 beschäftigten sich Vorstand und Auf-

sichtsrat der CEWE COLOR Holding AG bzw. Geschäftsleitung und 

Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA intensiv mit der Thema-

tik Corporate Governance, insbesondere dem Deutschen Corporate 

Governance Kodex. Corporate Governance steht für eine verantwor-

tungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete 

Führung und Kontrolle von Unternehmen. Deshalb setzen wir nicht 

nur die Empfehlungen des Kodex nahezu vollständig um, sondern 

auch dessen Anregungen. Die Grundsätze und Regeln des Kodex be-

stimmen auch die Unternehmensrichtlinien der CEWE Stiftung & Co. 

KGaA.
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Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen 

Die Neumüller CEWE COLOR Stiftung übt nach dem Rechtsform-

wechsel der CEWE COLOR Holding AG in die CEWE Stiftung & Co. 

KGaA sowie der Anwachsung der CEWE COLOR AG & Co. OHG auf 

die CEWE Stiftung & Co. KGaA die Stellung einer geschäftsführen-

den Komplementärin aus. Am Kapital der Gesellschaft ist sie nicht 

beteiligt. Zur Regelung dieses Verhältnisses besteht mit der CEWE 

Stiftung & Co. KGaA ein Geschäftsführungs- und Aufwandsüber-

nahmevertrag. Er bestimmt, dass ihr alle Aufwendungen, die sich 

im Zusammenhang mit der Geschäftsführungstätigkeit ergeben, 

insbesondere bei den Organen Vorstand, Geschäftsführung und 

Kuratorium, ersetzt werden. Darüber hinaus steht ihr für die Ge-

schäftsführungs- und Vertretungstätigkeit und für die Übernahme 

ihres persönlichen Haftungsrisikos eine jährliche, angemessene und 

gewinn- und verlustunabhängige Vergütung zu.

Zwischen dem Konzern und der Erbengemeinschaft, deren Testa-

mentsvollstrecker Herr Otto Korte, Mitglied des Aufsichtsrates, ist, 

bestehen vereinzelte Mietverhältnisse über betrieblich genutzte 

Immobilien. Im Übrigen verweisen wir auf die zu IAS 24 gemachten 

Ausführungen im Anhang (siehe Seite 207 f.).

Oldenburg, 3. März 2014

CEWE Stiftung & Co. KGaA 

Für die persönlich haftende Gesellschafterin Neumüller CEWE COLOR Stiftung 

– Der Vorstand –

Dr. Rolf Hollander 

(Vorstandsvorsitzender)

Dr. Reiner Fageth Dr. Olaf HolzkämperCarsten Heitkamp Andreas F. L. Heydemann
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